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Beschlüsse: 
 
28.06.2010 Stadtvertretung 

011/StV/2010 11. öffentliche/nicht öffentliche Sitzung der 
Stadtvertretung 

 
 
Beschluss: 
 
Die Stadtvertretung beschließt die Satzung „Kalkwerderring“ bestehend aus der 
Planzeichnung (Teil A) und den textlichen Festsetzungen (Teil B) nach §34 Abs. 4 Nr. 3 
BauGB. 
Die Begründung der Satzung wird gebilligt.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
mehrheitlich bei einigen Gegenstimmen und zwei Stimmenthaltungen beschlossen 
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Satzung nach §34 Abs.4 Nr. 3 BauGB "Kalkwerderring" Satzungsbeschluss 
 


